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einem großen Kupferkessi auf den Richtplatz getragen. Der
Landammann, der Landschreiber und zwei Gerichtsmitglieder in der
alten Richtertracht begleiteten den Zug bis zur Richtstätte. Die
Hexe wurde aus dem Grunde in einem Kessi dahin gebracht, weil
der Glaube im Volke verbreitet war, sobald dieselbe den
Erdboden berühre, könne derselben ihre Macht nicht mehr genommen
werden.

Diese Gerichtsorganisation und statutarrechtliche Regelung
des Gerichtswesens bestand bis zum Jahr 1851, wo der Kanton
Graubünden eine neue Gerichtseinteilung 'erhielt und wo die beiden
Gerichte Langwies und St. Peter zum Kreis Schanfigg vereinigt
und diesem auch noch die Gemeinde Arosa zugeteilt wurde, während

Praden zum Kreis Churwalden kam.

Nachtrag zum Aufsatz ,Alte Prätigauer Geschlechter'.
(von J. U. Flutsch, Monatsblatt 1935 S. 353 ff.).

Von Freund Jakob Keßler in Chur, der insbesondere über die
Geschlechter von Buchen Studien und Aufzeichnungen gemacht
hat, erhalte ich freundlicherweise folgende Ergänzung zu meinem
Aufsatz über „Alte Prätigauer Geschlechter" im Dezember-Monatsblatt

1935.
Im Verzeichnis der während der Stichjahre 1778/1779 in

Buchen lebenden Geschlechter wären also nachzutragen
die Namen Brüesch, Dünscher, Wolf, Wölfli; bei den zu jener Zeit
bereits ausgestorbenen Geschlechtern die Namen Gasolf,
Gorth, Karch, Kleinhanss, Strub.

Freund Hans Boner in Basel teilt mir mit, daß das Geschlecht
Mustein in Seewis (Prätigau) noch heute unter dem Namen Monstein

fortbestehe. /. U. F.

Chronik für den Monat April.
3. In Chur hat sich eine Bündner Aus Wanderungsaktion

gebildet mit Anton von Sprecher in Chur als Präsident. Diese will die
Auswanderung von schweizerischen Berufsleuten der Technik, des Handels

und Gewerbes zu fördern suchen.
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